
Mietbedingungen
  Persönliche Daten 

Der Mieter ist damit einverstanden, dass der Vermieter personenbezogene Daten wie Name, Anschrift aus dessen Personalausweis notiert 
bzw. eine Fotokopie des Ausweises und die erhobenen Daten zur eigenen Verwendung speichert.

  Zahlung | Kaution

Der Mietpreis und die Kaution sind für die vereinbarte Mietdauer im Voraus bei Übergabe der Mietgegenstände zu bezahlen bzw. zu hinter-
legen. Der Mietpreis berechnet sich, wenn nichts anderes schriftlich vereinbart wird, grundsätzlich nach Tagen, wobei angebrochene Tage 
sowie Sonn- und Feiertage voll berechnet werden. Ausgenommen hiervon sind gesondert ausgewiesene Angebote. 

  Reservierung

Der Vermieter nimmt Reservierungen grundsätzlich vor Ort, über Telefon und via Internet entgegen. Reservierungen sind für den Mieter 
verbindlich. Bei der Reservierung wird eine Anzahlung in Höhe von 20 % des Mietpreises fällig. Falls der Mieter aus persönlichen Gründen 
von der Reservierung Abstand nehmen möchte und dies nicht rechtzeitig, mindestens drei Tage vor Abholtermin anzeigt, ist er zur Zahlung 
von 20% des Mietpreises verpflichtet.

  Rückgabe | Verzugsschaden

Die Rückgabe der gemieteten E-Bikes einschließlich Zubehör hat bei einer Leihdauer von 0,5 Tagen oder 1 Tag am selben Tag, bei einer 
mehrtägigen Mietdauer am letzten Miettag vor der regulären Ladenschlusszeit zu erfolgen. Bei verspäteter Rückgabe ist der Mieter für 
jeden weiteren Tag zur Fortzahlung des Mietzinses laut Preisliste verpflichtet. Darüber hinaus hat der Mieter dem Vermieter für jeden 
Verzugstag Schadenersatz in Höhe des Tagesmietpreises laut Preisliste, begrenzt durch den Neuverkaufspreis des Mietgegenstandes, zu 
bezahlen. Bei vorzeitiger Rückgabe der Mietsache hat der Mieter keinen Anspruch auf anteilige Rückzahlung des Mietpreises. Verlänge-
rungen können nach Rücksprache mit dem Vermieter vorgenommen werden.

  Pflichten | Haftung des Mieters

Der Mieter hat das E-Bike sorgsam und im Rahmen der bei derartigen Fahrzeugen üblichen Nutzung zu behandeln und alle für die 
Benutzung maßgeblichen Vorschriften und technischen Regeln zu beachten. Für Schäden, die während der Mietzeit entstehen, haftet 
der Mieter bis zu einem Höchstbetrag von 150,00 €. Dieser Betrag ist als Kaution zu hinterlegen und wird dem Mieter bei Bedarf in 
Rechnung gestellt. Für einen verloreren E-Bike-Schlüssel werden dem Mieter 35,00 EUR in Rechnung gestellt Für Schäden, die der 
Mieter vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haftet er unbeschränkt. Die Haftung des Mieters erstreckt sich auch auf Schadens-
kosten wie Sachverständigenkosten, Wertminderung oder Mietausfallkosten. Bei Diebstahl während der Vermietung haftet der Mieter 
in Höhe der Selbstbeteiligung von 150,00 €, sofern er eine polizeiliche Diebstahlsanzeige, das Ladegerät und den Schlüssel zum 
E-Bike vorlegt. Eine Haftung des Vermieters für Sachschäden wird hiermit ausgeschlossen, soweit sie nicht auf eine grobe Pflichtver-
letzung des Vermieters zurückzuführen sind. Der Mieter überzeugt sich vor Antritt der Fahrt von der Funktionsfähigkeit und Betriebs-
sicherheit des E-Bikes und teilt eventuelle Mängel unverzüglich mit. Der Mieter hat eine technische Einweisung am E-Bike erhalten. 
Die Straßenverkehrsordnung ist einzuhalten! Die Miete ist vor Übernahme des E-Bikes im Voraus zu bezahlen. 

  Haftung des Vermieters

Der Vermieter hat den Mieter auf die ordnungsgemäße Handhabung der Mietgegenstände hingewiesen. Bei Verletzung der hieraus re-
sultierenden Pflichten durch den Mieter übernimmt der Vermieter keine Haftung. Der Vermieter haftet darüber hinaus nicht für selbst-
verschuldete Unfälle des Mieters im Zusammenhang mit der Benutzung der Mietgegenstände. Eine sonstige Haftung des Vermieters für 
Personen- und Sachschäden des Mieters bzw. Dritter bei Nutzung der Mietgegenstände ist mit Ausnahme von Vorsatz und grober Fahr-
lässigkeit des Vermieters ausgeschlossen. Der Mieter hat Kenntnis genommen, dass der Hersteller der E-Mountainbikes (eMTB) trotz 
technisch einwandfreien Zustands auf die fehlende Zulassung gem. StVZO für den öffentlichen Verkehrsraum hinweist und verzichtet 
auf darauf begründete Haftungsansprüche gegenüber dem Verleih. Dem Mieter wurde die Benutzung eines Helmes empfohlen.

  Benutzung im Ausland

Der Mieter ist berechtigt, die Mietgegenstände während der vereinbarten Mietzeit in den, der EU angeschlossenen Ländern Deutschland, 
Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien und Liechtenstein zu nutzen.

  Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort für Leistungen und Zahlungen aus diesem Vertag ist Staufen. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das 
für den Ort zuständige Amtsgericht, sofern der Mieter keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, der Mieter seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegt, der Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort des Mieters zum Zeitpunkt der Anklageerhe-
bung nicht bekannt ist oder wenn der Mieter Vollkaufmann oder eine dem §38 Abs. 1 ZPO gleichbestellte Person ist.

  Allgemeines 

Mündliche Nebenabreden sind unwirksam bzw. haben nur Gültigkeit, wenn sie durch den 
Vermieter schriftlich bestätigt sind. Wenn einzelne Punkte der allgemeinen Mietbedingungen 
unwirksam sein sollten, bleibt der geschlossene Mietvertrag im Übrigen verbindlich.

Stand: 03/2022

HAAF 
E-Bike Verleih

Schuh  + Sporthaus HAAF GmbH    Hauptstr. 66    79219 Staufen    www.schuh-sport-haaf.de

HAAF E-Bike Verleih 
Staufen  #  Wettelbrunner Str. 2


